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Stadt Gladbeck Gladbeck, 13.03.2002 

 Vorlage Nr. 02/0072 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Schwerhoff 18.03.2002  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 20.03.2002  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Änderung einer Ausschussbesetzung 
 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Herr Pfarrer Norbert Temmesfeld hat mit sofortiger Wirkung sein Ehrenamt als beratendes 
Mitglied des Schulausschusses niedergelegt. 
 
Gem. § 12 Abs. 2 Schulverwaltungsgesetz wird der Schulausschuss nach den Vorschrif-
ten der kommunalen Verfassungsgesetze zusammengesetzt. Je ein von der katholischen 
und evangelischen Kirche benannter Geistlicher ist als ständiges Mitglied mit beratender 
Stimme zu berufen. 
 
Herr Pfarrer Norbert Temmesfeld ist in der Sitzung des Rates der Stadt Gladbeck am 
28.10.1999 als Vertreter der katholischen Kirche zum Mitglied des Schulausschusses be-
rufen worden. Von der katholischen Kirche wird vorgeschlagen, dass Herr Jörg Baumeis-
ter als Nachfolger von Herrn Pfarrer Norbert Temmesfeld als beratendes Mitglied in den 
Schulausschuss berufen wird. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen keine 
 
I. Investitionskosten (jährlich) 
 Zuschüsse Dritter 
 Eigenmittel 
 
 
II. Folgekosten 
 Betriebskosten (jährlich) 
 Kalkulatorische Kosten (jährlich) 
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Beschlussentwurf: 
 
Gem. § 12 Abs. 2 Satz 2 Schulverwaltungsgesetz wird als beratendes Mitglied Herr Jörg 
Baumeister in den Schulausschuss berufen. 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 -  S c h w e r h o f f  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


